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Le Ministre de Suisse à Berlin, H. Frôlicher, 
au Chef de la Division des A f f  aires étrangères 

du Département politique, P. Bonna1

L  IV 1/3 -  F /A Z  Berlin, 14. April 1939

Unter Bezugnahme auf Ihr Zirkularschreiben vom 12. dieses M onats2 und 
mein heutiges Telegram m3 beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass es mich 
beunruhigt hat, wenn in dem Zirkularschreiben stand, dass Herr von Weiz
säcker mir gegenüber erklärt habe, die Schweiz könne im Falle einer Neutrali
tätsverletzung durch Frankreich auf deutsche und italienische Hilfe rechnen.

In meinem Schreiben vom 27. M ärz4 steht gerade das Gegenteil, nämlich, 
dass anlässlich der Garantierung der schweizerischen Neutralität durch die bei
den erwähnten Staaten von einem solchen Hilfeversprechen abgesehen worden

Es ist mir allerdings aufgefallen, dass im Schreiben von Herrn Bundesrat 
M otta vom 28. März (N r.B .51.20.1.)5 schon irrtümlich behauptet wurde, es 
sei mir vom Staatssekretär ein solches deutsch-italienisches Hilfsversprechen 
gegeben worden. Ich beabsichtigte dies bei meinem Besuch in Bern zu korri
gieren. Leider ist es dann unterlassen worden.

Wenn man auch kaum einen Zweifel darüber haben kann, dass im Falle einer 
Neutralitätsverletzung seitens Frankreichs die beiden Achsenstaaten nicht 
gleichgültig bleiben würden, so geht es doch nicht an, dass man nun behauptet, 
es seien diesbezüglich Zusicherungen gegeben worden, die wir übrigens wohl 
nicht nachsuchen wollen.

Vor meiner Abreise aus Bern orientierte mich Herr Bundesrat M otta noch 
über seine Besprechung mit Herrn Minister Köcher und teilte mir mit, dass er 
ihm nicht verschwiegen habe, es sei unserem Gesandten in Paris, ohne dass wir 
darum nachgesucht hätten, die Intervention Frankreichs bei einer Neutralitäts
verletzung durch Deutschland in Aussicht gestellt worden. Herr Bundesrat 
M otta fügte jedoch bei, dass die Schweiz nur dann solchen Zusagen beipflich- 
ten könne, wenn es ihr überlassen bleibe zu entscheiden, ob eine Neutralitäts
verletzung vorliege und ob die ausländische Intervention gewünscht werde.

Bisher habe ich mit dem Auswärtigen Amt in dieser Sache keine Besprechun
gen gehabt. Es wäre mir wertvoll, wenn ich vorgängig wüsste, ob der französi
schen Regierung die erwähnten Voraussetzungen, unter denen wir uns mit dem

1. A nnotation de Frôlicher en haut de la lettre: Dringlich.
2. Cf. N ° 65.
3. Non reproduit.
4. Cf. N ° 55.
5. Non reproduit.
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Hilfsversprechen einverstanden erklären können, irgendwie zur Kenntnis ge
bracht worden sind6. Für eine diesbezüglich telegraphische Verständigung 
wäre ich dankbar7.

6. Cf. N°s 69 et 70.
7. Non retrouvé.
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Le Chef du Département de Justice et Police, J. Baumann, 
au Chef du Département de l’Economie publique, H . Obrecht1

L Bern, 15. April 1939

Wir beehren uns, auf Ihr Schreiben vom 21. Februar2 zurückzukommen, 
mit dem Sie uns mitgeteilt haben, Herr Dr. Budde von der Deutschen Gesandt
schaft habe erneut bei Ihnen vorgesprochen und eindringlich auf die Tatsache 
hingewiesen, dass die Praxis der Fremdenpolizei und der Arbeitsämter die Er
haltung eines ausreichenden Vertreterstabes deutscher Firmen auf dem schwei
zerischen Markte ernstlich in Frage stelle. Sie nehmen Bezug auf die zwischen 
dem Direktor der Handelsabteilung und dem Chef der Polizeiabteilung ge
wechselte Korrespondenz und vertreten die Auffassung, dass eine zu scharfe 
Handhabung der Bewilligungspraxis in den Fällen, wo es sich um den Ersatz 
abgehender Vertreter deutscher Firmen durch fachkundige Herren handle, 
unter Umständen einen Rückgang des schweizerischen Exports und damit 
einen unerwünschten Ausfall an schweizerischen Beschäftigungsmöglichkeiten 
nach sich ziehen könne.

Es fällt uns auf, dass die Deutsche Gesandtschaft immer wieder an Ihr De
partement gelangt in diesen fremdenpolizeilichen Fragen, [...p  Offenbar gibt 
sich die Deutsche Gesandtschaft Rechenschaft darüber, dass sie vernünftiger
weise heute von der Fremdenpolizei kein weiteres Entgegenkommen erwarten 
kann und versucht deshalb, durch einen Druck bei den Wirtschaftsverhandlun
gen zum Ziel zu gelangen. Wir sind überzeugt, dass die Praxis der Fremden
polizei der Entwicklung des Exportes deutscher Waren nach der Schweiz in 
keiner Weise hemmend im Wege steht und dass die eingehenden Ausführungen 
des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit in seinem Schreiben vom 
11. Januar 1939 an die Handelsabteilung4, sowie diejenigen der Polizeiabtei-

1. Annotation en haut de la lettre: Kopie an Delegation Berlin gesandt 19.IV.39.
2. Reproduit en annexe.
3. Suit l ’exposé d ’un cas particulier.
4. Non reproduit.
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